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Für alle Rechtsbeziehungen mit unseren Lieferanten, insbesondere auch für alle Anfragen und Bestel-lungen, gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB), sofern nicht ausdrücklich abweichende 
schriftliche Vereinbarungen seitens einer vertretungsbefugten Person unserer Gesellschaft zugrunde gelegt werden.

Sämtlichen Bedingungen von Lieferanten wird hiermit ausdrücklich widersprochen und haben solche Bedingungen, 
insbesondere unabhängig davon, ob sie diesen AEB teilweise oder gesamt widerspre-chen oder über diese 
hinausgehende Regelungen beinhalten, jedenfalls keine Geltung für unsere ver-traglichen Beziehungen mit den 
Lieferanten.

Mit Annahme der Bestellung anerkennt der Lieferant ausdrücklich die ausschließliche Geltung dieser AEB. Sollte der 
Lieferant die gegenständlichen AEB zurückweisen wollen, so hat er dies unverzüglich schriftlich bekannt zu geben, 
in welchem Fall wir die Bestellung, ohne dass dem Lieferanten irgendwel-che Ansprüche zustehen, zurückziehen 
können, und mangels solcher unverzüglicher Bekanntgabe ist die gewünschte Zurückweisung wirkungslos.

Diese AEB gelten auch für alle zukünftigen vertraglichen Beziehungen mit dem Lieferanten, sofern nicht mit 
schriftlicher Vereinbarung hievon abgewichen wird.

 
1. Bestellung

1.1 Bestellungen und Lieferabrufe sowie deren 
Änderungen und/oder Ergänzungen bedürfen der 
firmenmäßigen Zeichnung. Mündliche, te-lefonische, 
Email oder fernschriftliche Bestel-lungen, Änderungen 
und/oder Ergänzungen bedürfen grundsätzlich zu ihrer 
Gültigkeit der firmenmäßigen Zeichnung, es sei denn, die 
Fax- oder Email-Bestellung bzw. -mitteilung beinhaltet 
den Hinweis, dass keine schriftliche Bestellung bzw. 
Bestätigung folgt.

1.2 Jede Bestellung ist sofort unter Angabe des 
Preises, der verbindlichen Lieferzeit, der Anerkennung 
dieser Allgemeinen Einkaufsbe-dingungen und der 
Bestellnummer schriftlich und firmenmäßig gezeichnet 
auf der unserer Bestellung beiliegenden „Auftragsbestäti-
gung“ zu bestätigen. Die Bestellnummer ist auf allen 
Schriftstücken anzuführen. Nimmt der Lieferant die 
Bestellung nicht innerhalb von 8 Tagen nach Zugang an 
ihn an, gilt die Bestellung auch ohne Auftragsbestätigung 
als vorbehaltlos angenommen.

1.3 Jede vollständige oder teilweise Weiter-gabe einer 
Bestellung bedarf unserer vorheri-gen schriftlichen 
Zustimmung.

1.4 Der Lieferant hat uns sämtliche Daten, Zeichnungen 
und andere technische Informa-tion, die für die Prüfung, 
Nutzung, Wartung, Reparatur oder Weiterveräußerung 
seiner Leis-tungen oder seines Angebots erforderlich 
o-der nützlich sind, dauerhaft und ohne weiteres Entgelt 
schriftlich und in elektronischer Form zur Verfügung zu 
stellen. Alle Maschinen, Komponenten und Materialien 
sind in Über-einstimmung mit den geltenden EU-
Richtlinien im Metrischen System innerhalb der technisch 
möglichen und dem Anwendungszweck ent-sprechend 
sinnvollen physikalischen Parame-ter herzustellen und 
zu liefern. 

1.5 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu 
vergüten.

1.6 Sofern nicht schriftlich Gegenteiliges ver-
einbart wird, gelten diese AEB auch in allfälli-ge 
Rahmenverträge als miteinbezogen.

2. Preise und Verpackung

2.1 Alle vereinbarten Preise sind Festpreise und 
können darüber hinausgehende Kosten usw. nur 
bei Vorliegen unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung verrechnet werden. Hat der Lieferant 
die Aufstellung oder Monta-ge übernommen, trägt er 
alle erforderlichen Nebenkosten. Der Lieferant sichert 
zu, daß er alle für seine Preisangaben erforderlichen 
Umstände berücksichtigt hat.

2.2 Für den Fall, dass der Preis bei der Auf-tragserteilung 
noch nicht feststeht, ist er spä-testens bei der 
Auftragsbestätigung anzuge-ben. Die endgültige 
Annahme bleibt uns je-denfalls vorbehalten.

2.3 Die Ware ist jedenfalls handelsüblich, zweckmäßig 
und einwandfrei zu verpacken, sodass insbesondere 
sämtliche diesbezügli-chen Rechtsvorschriften 
eingehalten werden, wofür der Lieferant die Haftung 
übernimmt. Die Verpackung gilt als im Preis 
eingeschlos-sen. Lademittel, Emballagen, etc. gehen 
ohne schriftliche Sondervereinbarung in unser Ei-
gentum über.

2.4 Der Lieferant hat über Aufforderung bin-nen 
7 Tagen alle über die Verpackung not-wendigen 
Informationen mitzuteilen, damit ei-ne fachgerechte 
Entsorgung gewährleistet ist, unbeschadet unseres 
Rechts, die Verpackung auf Gefahr und Kosten des 
Lieferanten zu-rückzusenden.

3. Lieferzeit

3.1 Sämtliche Liefertermine sind fest verein-barte 
Termine, sofern nicht im Einzelfall eine abweichende 
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schriftliche Übereinkunft getrof-fen wird. Sind 
Lieferfristen vereinbart, rechnen sich diese vom Tag der 
Absendung des Auf-tragsschreibens an. Lieferungen 
haben grund-sätzlich innerhalb unserer Geschäftszeiten 
zu erfolgen.

3.2 Bei früherer Lieferung oder Teillieferung, die 
uns zeitgerecht mitgeteilt werden muss und unserer 
schriftlichen Zustimmung bedarf, beginnen die 
Zahlungsfristen erst mit dem ur-sprünglich vereinbarten 
Termin. Allfällige mit einem früheren Termin verbundene 
Kosten trägt der Lieferant.

3.3 Voraussehbare Lieferverzögerungen sind uns 
unverzüglich begründet mitzuteilen.

3.4 Eine Zustimmung zu früheren oder verspä-teten 
Lieferungen oder ursprünglich nicht ver-einbarten 
Teillieferungen stellt keinen Verzicht auf allfällige 
Forderungen aus diesem Grunde dar.

4. Verzug

4.1 Die gesetzlichen Bestimmungen zum Ver-zug gelten, 
soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt wird. 
Wir sind nicht ver-pflichtet, den Lieferanten auf das 
Vorliegen des Verzuges und die damit verbundenen 
Folgen aufmerksam zu machen.

4.2 Dies gilt auch dann, wenn bereits Teilliefe-rungen 
vorbehaltlos übernommen wurden.

4.3 Unabhängig vom Verschulden des Liefe-ranten 
sind wir im Verzugsfalle jedenfalls be-rechtigt, eine 
Vertragsstrafe (Pönale) in Höhe von 1% der gesamten 
Auftragssumme je an-gefangener Verspätungswoche 
bis zur ord-nungsgemäßen Erfüllung, maximal 20% 
der Auftragssumme, zu fordern. Diese Pönale un-
terliegt nicht dem richterlichen Mäßigungs-recht. 
Die Geltendmachung darüber hinausge-hender 
Schadenersatzansprüche bleibt unbe-rührt.

4.4 Die vorbehaltlose Annahme verspäteter Lieferungen 
oder Leistungen enthält keinen Verzicht auf die uns aus 
diesem Grund zu-stehenden Ansprüche.

5. Lieferung

5.1 Mangels gesonderter schriftlicher Verein-barung ist 
jedenfalls Erfüllungsort und Ort des Gefahrenübergangs 
sowie des Kostenüber-gangs unser Werk in Berndorf 
oder ein ande-rer dem Lieferanten im Einzelfall 
bekannt ge-gebener Ort. Die Lieferung erfolgt DDP (IN-
COTERMS 2010). Die in der Bestellung ange-gebenen 
Liefer-/Versandvorschriften ein-schließlich unserer 
Werksnormen sind ver-bindlich, und der Lieferant ist 
verpflichtet, Versicherungen in ausreichender Höhe zur 
Deckung aller Risiken bezüglich Transport, Lagerung, 
Montage inklusive Inbetriebnahme und Leistungstest 
der Ware abzuschließen. Für die bei Nichtbeachtung 
dieser Vorschrif-ten entstehenden Nachteile, Schäden, 

Kosten etc. haftet der Lieferant. 

5.2 Bei Einschaltung Dritter ist vom Lieferan-ten 
die Einhaltung unserer Versandvorschrif-ten in der 
jeweils gültigen Fassung sicherzu-stellen. Für die bei 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehenden 
Nachteile, Schä-den, Kosten etc. haftet der Lieferant.

5.3 Der Sendung ist ein Lieferschein mit An-
gabe unserer Bestellnummer beizuschließen. 
Nachnahmesendungen werden nur angenom-
men, wenn dies schriftlich vereinbart wurde. Bei 
grenzüberschreitenden Sendungen sind mindestens 
zwei Rechnungen als Zollpapiere den Frachtpapieren 
beizuschließen. Auf Ver-langen ist der Lieferant 
verpflichtet, eine schriftliche Erklärung über den 
zollrechtlichen Ursprung der Liefergegenstände 
abzugeben. Diese Erklärung ist uns spätestens mit 
der Lieferung bzw. ersten Teillieferung zu überge-ben.

5.4 Sollte eine Abholung der Ware ausdrück-lich 
vereinbart werden, übernimmt der Liefe-rant die 
Lagerung der Ware kostenlos bis vier Wochen ab 
Meldung der Versandbereitschaft, danach gegen 
ortsübliches Lagergeld. Der Lieferant trägt diesfalls 
die Gefahr bis zur Übergabe an uns oder an unseren 
Spediteur.

6. Gewährleistung

6.1 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und 
Rechtsmängel gelten, soweit nachfolgend nicht etwas 
anderes bestimmt wird.

6.2 Erklärungen des Lieferanten, welche die 
gesetzliche Haftung einschränken oder aufhe-ben, 
sind unwirksam.

6.3 Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel 
beträgt 3 Jahre. Sofern der Lie-ferant nichts 
Gegenteiliges beweist, gilt jeder innerhalb der 
Gewährleistungsfrist hervor-kommende Mangel bereits 
als zum Zeitpunkt der Übernahme vorhanden. Durch 
gewähr-leistungs¬bedingte Arbeiten oder Lieferungen 
wird die ursprüngliche Gewährleistungsfrist 
entsprechend verlängert.

6.4 Der Lieferant nimmt zustimmend zur Kenntnis, 
dass die Waren grundsätzlich erst anlässlich 
deren Weiterverwendung auf Män-gel untersucht 
werden. Eine innerhalb ange-messener Frist nach 
diesem Zeitpunkt erstatte Mängelrüge ist jedenfalls 
rechtzeitig. Ausge-nommen hiervon sind Mängel, die 
bereits bei Anlieferung ins Werk ohne weitere Untersu-
chung ins Auge fallen; diese müssen unver-züglich 
nach Anlieferung gerügt werden. Eine Mängelrüge 
unterbricht sämtliche Fristen zur Wahrung unserer 
Ansprüche.

6.5 Mängel sind nach unserer freien Wahl un-verzüglich 
entweder durch Nachbesserung bzw. Austausch der 
gesamten Sache (volle Ersatzlieferung) zu verbessern, 
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wobei alle damit zusammenhängenden Kosten der Liefe-
rant zu tragen hat, oder nach unserem freien Ermessen 
ohne Gelegenheit zur Verbesserung und unabhängig von 
der Art des Mangels durch Preisminderung abzugelten 
oder durch Wandlung des Vertrages zu beheben. Unbe-
rührt hievon bleiben sämtliche darüber hin-ausgehenden 
Ansprüche, wie z.B. Schadener-satz.

6.6 Eine Verbesserung oder ein Austausch der Ware hat 
- auf Kosten des Lieferanten - an dem Ort zu erfolgen, an 
dem sich die Ware befindet; sollte eine Verbringung an 
einen an-deren Ort notwendig werden, so sind sämtli-
che Kosten hierfür vom Lieferanten zu über-nehmen.

6.7 Falls der Lieferant den gewählten Mängel-
behebungspflichten nicht vollkommen zufrie-denstellend 
nachkommt, haben wir das Recht, nach unserem freien 
Ermessen auf Kosten des Lieferanten die erforderliche 
Mängelbe-hebung und/oder Ersatzkäufe unbeschadet 
der Geltendmachung aller sonstigen Schäden, die 
uns aus der verspäteten Mängelbehebung und/oder 
aus der Ersatzerfüllung entstehen, vorzunehmen. Wir 
können ferner bis zur män-gelfreien Lieferung oder 
Mängelbehebung un-sere Zahlungen oder sonstigen 
Leistungen zu-rückbehalten und jederzeit auch mit 
unserem Erfüllungsanspruch, Gewährleistungsanspruch 
und damit in Zusammenhang stehenden Er-
satzansprüchen betreffend Kosten, Auslagen, Verluste 
oder Schäden und ähnlichen Forde-rungen aufrechnen.

6.8 Angaben betreffend Material und Funkti-
on, Eigenschaften, Beschaffenheit oder Ver-
wendungszweck der Ware, auch wenn sie in 
allgemeinem Informationsmaterial enthalten sind, 
gelten jedenfalls als vom Lieferanten ausdrücklichen 
zugesichert. Ebenso leistet der Lieferant insbesondere 
Gewähr, dass die bestellten Waren - sofern eine solche 
Zertifi-zierung anwendbar ist - CE-zertifiziert sind, 
erstklassige Qualität aufweisen, in Design, Ausführung 
und Leistungsmerkmalen dem Stand der Wissenschaft 
und Technik entspre-chen, voll funktionsfähig und frei 
von Rechten oder Ansprüchen Dritter sind.

6.9 Bei Rechtsmängeln, insbesondere bei Ver-letzung 
von Schutzrechten Dritter oder be-hördlichen Verfahren, 
stellt der Lieferant uns und unsere Kunden von 
Ansprüchen Dritter oder von Behörden frei und ersetzt 
sämtliche Kosten, die uns wegen einer angemessenen 
Rechtsverteidigung entstehen.

6.10 Nehmen wir von uns hergestellte und/oder 
verkaufte Erzeugnisse infolge Man-gelhaftigkeit des 
vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes 
zurück oder wurde aus diesem Grund uns gegenüber das 
Entgelt gemindert oder wurden wir in sonstiger Weise in 
Anspruch genommen, stehen uns jedenfalls sämtliche 
Rückgriffsansprüche gegenüber dem Lieferanten zu. 
Unbeschadet der Gewähr-leistungsfrist verjähren solche 
Rückgriffsan-sprüche frühestens ein Jahr ab der letzten 
Gewährleistung an unseren Kunden.

6.11 Die Geltendmachung von Ansprüchen wird durch 
eine Be- oder Verarbeitung oder Veräußerung der Ware 

nicht ausgeschlossen.

6.12 Der Lieferant haftet ohne Beschränkung für 
sämtliche Schäden und Nachteile, insbe-sondere auch 
Mangelfolgeschäden, die wir aufgrund eines Mangels 
des Vertragsgegen-stands erleiden.

6.13 Der Lieferant verpflichtet sich, für einen Zeitraum 
von zumindest 15 Jahren nach ver-tragsgemäßer 
Lieferung die Versorgung mit Ersatzteilen und 
Reparaturleistungen sicherzu-stellen.

7. Garantie/Produkthaftung

7.1 Unbeschadet und neben der Gewährleis-
tung des Lieferanten garantiert dieser, dass bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung der Waren 
innerhalb einer Frist von 3 Jahren kei-nerlei Mängel 
auftreten.

7.2 Die Regelungen gemäß 6.4 bis 6.12 gelten 
sinngemäß.

7.3 Der Lieferant verpflichtet sich ferner, uns 
hinsichtlich sämtlicher Produkthaftpflichtan-sprüche, 
unabhängig davon, ob diese teilwei-se oder vollständig 
auf von ihm gelieferte Wa-ren zurückzuführen sind, 
in jeder Hinsicht schad- und klaglos zu halten. Von 
dieser Schad- und Klagloshaltung sind auch diejeni-
gen Kosten umfasst, die uns durch Maßnah-men 
der Schadensverhütung wie z.B. Rück-holaktionen 
entstehen. Auf Verlangen ist der Lieferant verpflichtet, 
das aus der Produkthaf-tung resultierende 
Haftungsrisiko durch eine geeignete Versicherung mit 
angemessener Deckung nachweislich abzusichern und 
auf unser Verlangen zu unseren Gunsten zu vinku-
lieren.

8. Immaterialgüterrechte 

8.1 Sämtliche Rechte an geistigem Eigentum im 
Zusammenhang mit den vertragsgegen-ständlichen 
Produkten, Komponenten, Dienst-leistungen 
und Verfahren (einschließlich Pa-tente, Marken, 
Muster, Urheberrechte, Design, Know-how und 
kommerziel¬ler, technischer und ablauftechnischer 
und anderer Information sowie jegliche Erfindungen 
und andere Ent-wicklungen im Zusammenhang mit 
dem Ver-trag), die im Zusammenhang mit oder 
nach Erbringung der Leistung oder im Zuge der Er-
stellung des Angebotes des Lieferanten (letz-teres 
unabhängig vom Vertragsabschluß) ent-stehen, sind 
uns unverzüglich zu melden und stehen alleine und 
ohne Beschränkung uns zu, und dem Lieferanten 
werden keinerlei Rechte daran (insbesondere keine 
Lizenzrechte) ein-geräumt. Wir sind ausschließlich 
und uneinge-schränkt berechtigt, diese Rechte zu 
nutzen, zu verwerten und Schutzrechte zu registrieren 
oder anzumelden oder die Rechte sonst zu wahren 
oder zu schützen, und alle Rechte zum Schutz 
von Immaterialgütern oder andere Schutzrechte 
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wahrzunehmen. Wir behalten uns ferner jegliche Rechte 
im Zusammenhang mit einer Vorbenutzung vor, und 
jegliche Rechte des Lieferanten oder eines Dritten im 
Zusam-menhang mit einer Vorbenutzung sind ausge-
schlossen. Ebenso haben wir das ausschließ-liche, 
unbefristete, unbeschränkte, weltweite und kostenlose 
Werknutzungsrecht an den im Zusammenhang mit der 
Erbringung der Leis-tung entstandenen Werken und 
Kreationen. Sämtliche Unterlagen zu unseren Anfragen 
oder Bestellungen sowie übergebene Muster-stücke, 
Materialien, Pläne oder andere Sachen und damit 
in Zusammenhang stehende Rechte bleiben unser 
Eigentum. Unterlagen oder an-dere Sachen werden ohne 
Gewährleistung o-der sonstige Haftung unsererseits 
beigestellt.

8.2 Sofern Schutzrechte oder sonstige Rechte des 
Lieferanten oder Dritter bestehen, die uns oder unseren 
Kunden an der Nutzung oder Weiterveräußerung der 
vertragsgegenständli-chen Produkte, Komponenten 
oder Verfahren hindern könnten, erteilt uns der Lieferant 
hier-mit ein unbefristetes, unbeschränktes, welt-weites, 
kostenloses und auf unsere Kunden und Lieferanten 
erstreckbares Mitbenutzungs-recht bzw. trägt dafür 
Sorge, dass ein solches von Dritten erteilt wird.

8.3 Der Lieferant garantiert, dass ihm weltweit keine 
Rechte Dritter bekannt sind oder be-kannt sein 
müssen, die einer Nutzung oder Weiterveräußerung 
der vertragsgegenständli-chen Produkte, Komponenten 
oder Verfahren entgegenstehen könnten.

8.4 Der Lieferant verpflichtet sich, uns unver-
züglich eigene oder fremde, veröffentlichte oder 
unveröffentlichte Rechte an oder im Zu-sammenhang 
mit der Leistung mitzuteilen und uns im Falle einer 
Verletzung von Rechten Dritter völlig schad- und klaglos 
zu halten. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf 
den Ersatz von Anwaltskosten, andere Kosten der 
Rechtsverteidigung und sonstige Kosten.

9. Geheimhaltung

Der Lieferant darf weder direkt noch indirekt irgendeine 
Information unserer Seite nutzen oder einem Dritten 
offenbaren, sofern es nicht die ordentliche und 
gewöhnliche Entwicklung, Fertigung oder Erbringung 
der Leistung erfor-dert. Der Lieferant ergreift alle 
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um unsere 
Information unter allen Umständen vertraulich zu 
halten, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, 
dafür zu sorgen, dass wenn Information Mit-arbeitern 
oder anderen Personen offenbart werden, dies nur 
im Rahmen einer Geheimhal-tungsverpflichtung und 
nur für den unmittelba-ren Zweck ihrer Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Erfüllung durch den Lieferanten 
er-folgt. Nach Beendigung dieser Vereinbarung, nach 
Beendigung der Zusammenarbeit, nach Beendigung 
oder Einstellung der Leistung oder sonst auf unsere 
Aufforderung hat der Lieferant alle Unterlagen, die 
Informationen unserer Seite enthalten, oder sonst 
übergebe-ne Sachen unverzüglich an uns zurückzugeben 

und elektronische Information dauerhaft zu lö-schen; 
ein Zurückbehaltungsrecht des Liefe-ranten besteht 
nicht. Der Lieferant darf nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung seine Geschäftsverbindung 
zu uns bekannt-geben oder damit werben. Die in 
diesem Punkt enthaltenen Bestimmungen bleiben 
dauerhaft auch nach Beendigung der Verein-barung in 
Kraft, ungeachtet des Grundes der Beendigung. 

10. Rechnungen

10.1 Rechnungen sind in dreifacher Ausferti-gung 
gesondert an uns zu senden und müs-sen jedenfalls die 
in § 11 UStG (Umsatzsteu-ergesetz) genannten und 
sonst gesetzlich er-forderlichen Angaben enthalten. 
Der Ware beigepackte Rechnungen gelten als nicht 
ord-nungsgemäß zugestellt. Rechnungen gelten nur 
dann als ordnungsgemäß, wenn sie dar-über hinaus 
auch die Bestellnummer, das Be-stelldatum sowie 
die Lieferscheinnummer, das Lieferdatum und die 
UID-Nummer sowohl des Lieferanten als auch des 
Leistungsempfän-gers und bei telefonischer Vorab-
Bestellung den Namen des Bestellers enthalten.

10.2 Nicht ordnungsgemäß gelegte oder falsch 
adressierte Rechnungen oder solche, die sachliche 
oder rechnerische Mängel bzw. Fehler aufweisen, 
begründen bis zu ihrer ak-kordierten Richtigstellung 
keine Fälligkeiten und können von uns jederzeit 
zurückgewiesen werden.

10.3 Zahlungen gelten keinesfalls als Aner-kennung 
der Erfüllung und ist damit auch kein Verzicht 
hinsichtlich allfälliger Ansprüche aus Gewährleistung, 
Garantie, Schadenersatz oder dergleichen verbunden.

11. Zahlung

11.1 Sämtliche ordnungsgemäß gelegte Rech-
nungen sind nach unserer Wahl durch Über-weisung 
oder Scheck innerhalb von 30 Tagen ab Beginn 
der Zahlungsfrist unter Abzug von 3 % Skonto, 
innerhalb von 45 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto 
oder innerhalb von 60 Tagen netto zahlbar. Die 
Rechtzeitigkeit von Zahlungen bestimmt sich nach 
dem Zeitpunkt des Überweisungsauftrages oder bei 
Wahl ei-ner sonst üblichen Zahlungsart nach dem 
Zeitpunkt der Einzahlung.

11.2 Beanstandungen der Rechnung oder der Lieferung 
berechtigen uns, Zahlungen zurück-zuhalten, und 
schieben die Fälligkeit hinaus. Gleichfalls beginnt die 
Skontofrist erst mit vollständiger vertragskonformer 
Lieferung und ordnungsgemäßer Rechnungslegung zu 
lau-fen. Angenommene Zahlungen sind stets un-serer 
Widmung entsprechend zu verrechnen.

11.3 Für den Fall, dass wir unserer Zahlungs-pflicht 
nicht zeitgerecht nachkommen, ist der Lieferant nicht 
berechtigt, höhere Zinsen als zwei Prozentpunkte über 
dem 3-Monats-EURIBOR, Zinseszinsen oder Mahn- 
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oder In-kassospesen (ausgenommen den Pauschal-
betrag gemäß § 458 UGB) in Rechnung zu stellen.

11.4 In Fällen höherer Gewalt, oder wenn eine Import- 
oder Exportbewilligung oder sonstige Bewilligung oder 
Lizenz nicht erlangt werden kann, treffen uns keinerlei 
Verzugsfolgen.

12. Vertragsdauer, Vertragsbeendigung

12.1 Unbeschadet unseres Rücktrittsrechts im Falle von 
Leistungsstörungen sind wir insbe-sondere berechtigt, 
den Vertrag einseitig und mit sofortiger Wirkung zu 
beenden bzw. zu-rückzutreten, wenn der Lieferant bzw. 
eine ihm zuzurechnende Person wesentliche Vertrags-
bestimmungen verletzt, und einseitig und oh-ne Setzung 
einer Nachfrist mit sofortiger Wir-kung zu beenden 
bzw. zurückzutreten, wenn über das Vermögen des 
Lieferanten ein Insol-venzverfahren eröffnet oder ein 
Insolvenzan-trag mangels Kostendeckung abgewiesen 
wird (das Beendigungsrecht kann unbefristet bis zur 
vollständigen Erbringung der Leistung geltend gemacht 
werden), der Lieferant seine Zahlungen oder Leistungen 
einstellt oder allen oder mehreren Gläubigern einen 
Zahlungs-nachlaß oder Zahlungsaufschub vorschlägt 
oder zahlungsunfähig ist oder droht zahlungs-
unfähig zu werden oder Umstände vorliegen, die eine 
zeitgerechte Erfüllung des Auftrages offensichtlich 
unmöglich machen, z.B. in Fol-ge höherer Gewalt. Wir 
sind ferner zur Zurück-behaltung von Zahlungen oder 
Leistungen be-rechtigt, falls der Lieferant eine seiner 
Ver-pflich¬tungen nicht oder nicht zeitgerecht er-füllt.

12.2 Wird der Vertrag aufgelöst, stehen dem Lieferanten 
keinerlei Ansprüche, insbesondere auf Entgelt und/
oder Schadenersatz zu, so-weit er nicht bereits für uns 
verwertbare Teil-leistungen erbracht hat.

13. Sonstiges

13.1 Wir haben das Recht auf lnspektion und laufende 
Überprüfung der Fertigung bzw. auf Rückweisung von 
mangelhaften Teilen wäh-rend der Fertigung.

13.2 Der Lieferant verzichtet in jedem Fall auf die 
Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts an der 
bestellten Ware oder Teilen hievon. Die Entgegennahme 
von unter Eigentumsvorbe-halt gelieferten Waren, 
aber auch die Unterfer-tigung von Rechnungen 
oder Liefer¬scheinen mit Eigentumsvorbehalt hat 
diesbezüglich keinerlei Erklärungswert, und es gelten die 
Lieferungen als ohne Eigentums¬vorbehalt übergeben.

13.3 Die Anfechtung oder Anpassung von Verträgen 
durch den Lieferanten wegen Irr-tums oder Verkürzung 
über die Hälfte ist aus-geschlossen.

13.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AEB 
rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Bestimmungen gültig. Der Lieferant ist damit 

einverstanden, dass wir anstatt der unwirksamen 
Regelung in diesem Fall eine rechtswirksame 
wirtschaftlich und rechtlich gleichgerichtete 
Bestimmung festlegen. Glei-ches gilt für allfällige 
Lücken.

13.5 Unsere Haftung für unverschuldete Er-eignisse 
und leichtes und schlicht grob fahr-lässiges Verschulden 
sowie die Haftung für Erfüllungsgehilfen, indirekte 
oder Folgeschä-den, Verluste, entgangenen Gewinn 
und reine Vermögensschäden wird ausgeschlossen. 
Der Lieferant hat bei der Nutzung unserer IT unsere 
IT-Regeln zu beachten und hält uns hinsichtlich aller 
Ansprüche Dritter aus der rechtswidrigen Nutzung 
geistigen Eigentums schad- und klaglos.

13.6 Sämtliche rechtserhebliche Erklärungen 
einschließlich Abänderungen und Ergänzun-gen der 
hier festgelegten Bedingungen bedür-fen zu ihrer 
Wirksamkeit der firmenmäßigen Zeichnung und sind 
in deutscher oder engli-scher Sprache abzugeben. 

13.7 Die Punkte 8, 9, 13 und 15 bleiben auch nach 
Beendigung des Vertrages gültig, unbe-schadet 
anderer Bestimmungen, die ihrer Na-tur nach gültig 
bleiben.

14. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstö-rungen, 
Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige 
unabwendbare Ereignisse, etwa wenn eine Import- 
oder Exportbewilligung o-der sonstige Bewilligung oder 
Lizenz nicht er-langt werden kann, unabhängig davon, 
ob diese bei uns oder unseren Kunden eintreten, 
berechtigen uns - unbeschadet sonstiger Rechte - ganz 
oder teilweise vom Vertrag zu-rückzutreten, soweit sie 
eine erhebliche Ver-ringerung unseres Bedarfes zur 
Folge haben und nicht von ganz unerheblicher Dauer 
sind, wobei der Lieferant daraus nicht irgendwelche 
Ansprüche, insbesondere Schadenersatzan-sprüche, 
ableiten kann.

15. Gerichtsstand, anwendbares Recht

15.1 Für alle aus oder im Zusammenhang mit unseren 
vertraglichen Beziehungen mit den Lieferanten 
entstehenden Streitigkeiten wird die ausschließliche 
Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden 
Gerichtes für 1010 Wien (Innere Stadt) vereinbart, 
wobei uns vor-behalten bleibt, auch wahlweise einen 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand in Anspruch zu 
nehmen.

15.2 Sämtliche Rechtsbeziehungen mit unse-
ren Lieferanten unterliegen ausschließlich ös-
terreichischem materiellem Recht. Die Anwen-dung 
des Übereinkommens über den interna-tionalen 
Warenkauf (UNCITRAL-Kaufrecht) sowie von 
internationalen Verweisungsbe-stimmungen wird 
ausdrücklich ausgeschlos-sen. Die Bestimmungen 
der bei Vertragsab-schluß gültigen Fassung der 
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INCOTERMS 2010 finden Anwendung, soweit der 
Liefervertrag oder die gegenständlichen AEB nichts 
Abweichendes bestimmen.

 

 


